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OR Art. 41 Abs. 1
Wer einem andern 
widerrechtlich Schaden 
zufügt, sei es mit Absicht, 
sei es aus Fahrlässigkeit, 
wird ihm zum Ersatze 
verpflichtet. 

OR Art. 41 Abs. 1
Wer einem andern 
widerrechtlich Schaden 
zufügt, sei es mit Absicht, 
sei es aus Fahrlässigkeit, 
wird ihm zum Ersatze 
verpflichtet. 

OR Art. 41 Abs. 1
Wer einem andern 
widerrechtlich Schaden 
zufügt, sei es mit Absicht, 
sei es aus Fahrlässigkeit, 
wird ihm zum Ersatze 
verpflichtet. 
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